[image: image1.jpg]Neuer Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. N




	NVL    NEUER   VERBAND   DER 


LOHNSTEUERHILFEVEREINE E.V.
	Oranienburger Chaussee 51
13465 Berlin

Ruf  0 30/4 01 29 25

Fax 0 30/4 01 36 75


	NVL e.V. ( 13465 Berlin Oranienburger Chaussee 51
	Bürozeiten:

Montag / Dienstag 10 - 18 Uhr

Mittwoch - Freitag  10 - 15 Uhr

	
	Berlin, 21.08.2008




Steuerliche Ungleichbehandlung beim Elterngeld
Presseinformation

Die Finanzämter in Sachsen entscheiden in Fragen der steuerlichen Berücksichtigung des Elterngeldes zu Gunsten der Mütter und Väter. So bleibt bei Ermittlung des Steuersatzes ein Mindestbetrag von 300 Euro unberücksichtigt. Diese für Steuerpflichtige positive Handhabung erfolgt leider nur in Sachsen. In den anderen Bundesländern wird das volle Elterngeld der Progression unterworfen mit der Konsequenz einer höheren Steuerbelastung. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) empfiehlt daher betroffenen Eltern Einspruch bei Anrechnung des gesamten Elterngeldes einzulegen.
Das bisherige Erziehungsgeld wurde 2007 durch das neue Elterngeld ersetzt. Damit sollte eine finanzielle Besserstellung der Familien mit Kindern erreicht und die Entscheidung für Kinder trotz Arbeit erleichtert werden. Die Rechnung geht jedoch nicht in jedem Fall auf. Denn im Gegensatz zum Erziehungsgeld wird das Elterngeld bei der Ermittlung des Steuersatzes herangezogen. Das führt letztendlich zu einer höheren Steuerbelastung und kann in einigen Fällen zu einer Schlechterstellung im Vergleich zum alten Recht führen. Das betrifft insbesondere Eltern, die nur Anspruch auf den Mindestbetrag haben. Nach Berechnungen des Verbandes muss eine Familie mit einem Jahreseinkommen von 30 000 Euro, bei der einer berufstätig ist und der betreuende Elternteil den Mindestbetrag von 300 Euro monatlich erhält mit einer Mehrbelastung von ca. 369 Euro rechnen.
Diese Benachteiligung von Eltern mit geringem Einkommen kann vom Gesetzgeber nicht gewollt sein, kritisiert der NVL und begrüßt die Regelung in Sachsen. Hier sind die Finanzämter angewiesen, den Mindestbetrag von 300 Euro monatlich im Rahmen der Progression unberücksichtigt zu lassen. Das Steuerrecht ist jedoch keine Landessache, sondern Bundesrecht. Die Verantwortlichen sollten daher schnellstmöglich zu einer einheitlichen Regelung ohne Anrechnung des Mindestbetrages kommen. Betroffenen Eltern rät der Verband, den Steuerbescheid durch einen Einspruch offen zu halten, sofern das gesamte Elterngeld angerechnet wurde.
Wer Mitglied in einem Lohnsteuerhilfeverein ist, muss sich darum nicht kümmern. Die Vereine legen im Interesse der Mitglieder Einspruch ein. Dieser Service ist im Jahresbeitrag enthalten. Die Hilfe eines Lohnsteuerhilfevereins können Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose in Anspruch nehmen. Die Anschriften von Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden. Wer kein Internetzugang hat, kann die Anschriften auch telefonisch unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen.
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